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Geplante Änderung der Verordnung über den Urlaub der Beamten im 

Land Sachsen-Anhalt (Urlaubsverordnung Sachsen-Anhalt - UrlVO 

LSA) –  

Hier: Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege 

vom 22.12.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 371, veröffentlicht am 29.12.2025) 

 

 

Mit Artikel 3 Nr. 10 b des „Gesetzes zur Befugniserweiterung und Entbürokra-

tisierung in der Pflege“ vom 22.12.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 371, veröffentlicht 

am 29.12.2025) wurde die Anzahl der Arbeitstage mit Anspruch auf Kranken-

geld zur Betreuung erkrankter Kinder (wie bereits in den Kalenderjahren 2024 

und 2025) auch im Kalenderjahr 2026 weiterhin erhöht. 

 

Es ist beabsichtigt, in Anlehnung an diese bundesgesetzliche Regelung eine 

Änderung des § 20 Abs. 3a Urlaubsverordnung Sachsen-Anhalt (UrlVO LSA) 

rückwirkend zum 01.01.2026 vorzunehmen. 

 

Im Vorgriff auf das Inkrafttreten der Verordnung bitte ich daher, bereits jetzt 

Beamtinnen und Beamten, abweichend von § 20 Abs. 3 UrlVO LSA bei Er-

krankung eines Kindes, das das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 

oder eines behinderten und auf Hilfe angewiesenen Kindes nach Maßgabe 

des § 20 Absatz 4 UrlVO LSA Sonderurlaub mit Besoldung für jedes Kind bis 

zu 12 Arbeitstage, insgesamt höchstens 28 Arbeitstage, für Alleinerzie-

hende für jedes Kind bis zu 24 Arbeitstage, insgesamt höchstens 56 Arbeits-

tage im Urlaubsjahr zu bewilligen. 

Magdeburg, 2. März 2026       

Mein Zeichen: 

14-03070-271/2/6812/2026 
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Bitte unterrichten Sie Ihren nachgeordneten Bereich sowie die unter Ihrer Aufsicht stehenden Kör-

perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts im erforderlichen Umfang. 

 

Im Auftrag 

 

 

gez. Hollerung 

 

 


